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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1992

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §1 Abs1;

RGV 1955 §1 Abs2 lita;

Rechtssatz

Im Falle der Benützung eines Pkw sind ausschließlich die tatsächlichen Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten maßgebend

und nicht die des verrechneten Beförderungsmittels. Die Frage der ktiv notwendigen Nächtigung bei

Autobusbenützung ist daher nicht zu berücksichtigen.
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